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Begutachtungsverfahren 

20.001/7-1/1987 
28. ~ugust 1987 

Zu dem mit der oben angeführten do. GZ übermittelten Entwurf 

eines ASVG 1989 ist aus der Sicht des Bundeskanzleramtes - Sek

tion 11 zu bemerken: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Dienstrecht der Hochschullehrer, der Bediensteten des wissen

schaftlichen Dienstes und der ~itarbeiter im Lehrbetrieb an Uni

versitäten und Hochschulen im Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, 

im Gehaltsgesetz 1956, im Vertragsbedienstetengesetz 1948 und 

Bundes-Persona1vertretungsgesetz geregelt wird, (320 der Beilagen 

zu den Stenogra?hischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP) 

sieht unter anderem eine Neuregelung des Dienstrechtes der Uni

versitäts(Hochschu1)assistenten im Beamten-Dienstrechtge-

setz 1979 vor. Durch Art. XII Abs. 1 Z 4 dieser Regierungsvor

lage wird das Hochschulassistentengesetz 1962 aufgehoben, wobei 

lediglich einige Bestimmungen des Hochschulassistentenge-

setzes 1962 im Rahmender tlbergangsbestimmungen für die im 

Dienstverhältnis befindlichen Universitäts(Hochschu1)assistenten 
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weiter anzuwen1en sind. Bei einer Gesetzwerdung ist es erfor1er

lieh, 1en § 5 Abs. 1 Z 4 ASVG an 1ie geänderte Rechtslage 1es 

Oienstrechtes anzu9assen. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme de~ 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

31. Dezember 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesun1heit un1 öffentlicher Dienst: 
Ouba 
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